
Gesetz über die Prüfung und Zulassung
von Feuerwaffen, Böllern, Geräten, bei

denen zum Antrieb Munition verwendet
wird, sowie von Munition und sonstigen

Waffen (Beschussgesetz—BeschG)
vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, ber. S. 4592, ber. 2003 I
S. 1957)*, geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2003 (BGBl. I S. 742),
durch Verordnungen vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), durch Gesetze vom 26. März 2008
(BGBl. I S. 426), vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2062), vom 7. August 2013
(BGBl. I S. 3154), vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666), vom 29. März 2017
(BGBl. I S. 626), vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2133), vom 17. Februar

2020 (BGBl. I S. 166)

– Auszug –

§ 1 Zweck, Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Prüfung und Zulassung von
1. Feuerwaffen, Böllern, Geräten, bei denen zum Antrieb Munition oder

hülsenlose Treibladungen verwendet werden, einschließlich deren
höchstbeanspruchten Teilen,

2. Munition und
3. sonstigen Waffen
zum Schutz der Benutzer und Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung.

(2) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf
1. Feuerwaffen, die zum Verschießen von Munition bestimmt sind, bei

der die Ladung nicht schwerer als 15 Milligramm ist,
2. veränderte Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1

Nr. 1.4 des Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970) in
der jeweils geltenden Fassung,

3. die Lagerung der in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände in verschlos-
senen Zolllagern oder in Freizonen.

(3) Der Bauartzulassung unterliegen
1. nicht tragbare Selbstschussgeräte,

* Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Waffenrechts. Gemäß Artikel 19 dieses Gesetzes
sind die in § 4 Abs. 3 und 4, § 14, § 15 Satz 1, § 16 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 sowie § 20 Abs. 1
enthaltenen Verordnungsermächtigungen am 17. Oktober 2002 in Kraft getreten. Im Übrigen
ist das Gesetz am 1. April 2003 in Kraft getreten.
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110 BeschG – §§ 1, 3

2. bei anderen nicht tragbaren Geräten, in denen zum Antrieb in Hülsen
untergebrachte Treibladungen verwendet werden und die für techni-
sche Zwecke bestimmt sind, nur die Auslösevorrichtungen und die
Teile des Gerätes, die dem Druck der Pulvergase unmittelbar ausge-
setzt sind.

Geräte nach Satz 1 Nr. 2 können außerdem der Einzelbeschussprüfung
unterzogen werden.

(4) Auf Feuerwaffen, Böller, Geräte, Munition und sonstige Waffen im
Sinne des Absatzes 1, die für
1. die obersten Bundes- und Landesbehörden und die Deutsche Bundes-

bank,
2. die Bundeswehr und die in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten ausländischen Streitkräfte,
3. die Polizeien des Bundes und der Länder,
4. die Zollverwaltung
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder hergestellt und
ihnen oder ihren Bediensteten im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit
jeweils überlassen werden, sind, soweit nicht ausdrücklich etwas ande-
res bestimmt ist, die Vorschriften über die Prüfung und Zulassung nach
diesem Gesetz nicht anzuwenden.

(5) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung, die nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedarf, eine dem Absatz 4 entsprechende
Regelung für sonstige Behörden und Dienststellen des Bundes ein-
schließlich deren Bediensteter im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit
treffen. Die Bundesregierung kann die Befugnis nach Satz 1 durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
auf eine andere Bundesbehörde übertragen.

(6) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung eine dem
Absatz 4 entsprechende Regelung für sonstige Behörden und Dienststel-
len des Landes einschließlich deren Bediensteter im Rahmen ihrer
dienstlichen Tätigkeit treffen. Die Landesregierungen können die Befug-
nis nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden
übertragen.

§ 3 Beschusspflicht für Feuerwaffen und Böller

(1) Wer Feuerwaffen, Böller sowie höchstbeanspruchte Teile, die ohne
Nacharbeit ausgetauscht werden können, herstellt oder in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes verbringt, hat sie, bevor er sie in den Verkehr
bringt, durch Beschuss amtlich prüfen zu lassen. Satz 1 gilt nicht für
Gasböller, die gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 in ihrer Bauart und Bezeichnung
zugelassen sind. Wird eine Feuerwaffe aus bereits geprüften höchstbean-
spruchten Teilen zusammengesetzt, so gilt Satz 1 entsprechend, wenn
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111BeschG – § 4

einzelne Teile zu ihrer Einpassung der Nacharbeit bedürfen oder nicht
mit dem für diese Waffe vorgeschriebenen Beschussgasdruck beschossen
sind.

(2) Wer an einer Feuerwaffe oder einem Böller, die nach Absatz 1 ge-
prüft sind, ein höchstbeanspruchtes Teil austauscht, verändert oder in-
stand setzt, hat den Gegenstand erneut durch Beschuss amtlich prüfen
zu lassen. Dies gilt nicht für Feuerwaffen, deren höchstbeanspruchte
Teile ohne Nacharbeit lediglich ausgetauscht worden sind, sofern alle
höchstbeanspruchten Teile mit dem für diese Waffen vorgeschriebenen
Beschussgasdruck beschossen worden sind.

§ 4 Ausnahmen von der Beschusspflicht

(1) Von der Beschusspflicht sind ausgenommen:
1. Feuerwaffen und deren höchstbeanspruchte Teile, deren Bauart nach

§ 7 der Zulassung bedarf,
2. Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager mit einem

Durchmesser kleiner als 6 Millimeter und einer Länge kleiner als
7 Millimeter sowie zum einmaligen Gebrauch bestimmte höchstbean-
spruchte Teile von Schusswaffen nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, soweit
die Bauart nach § 7 oder § 8 der Zulassung bedarf,

3. Feuerwaffen, die
a) zu Prüf-, Mess- oder Forschungszwecken von wissenschaftlichen

Einrichtungen und Behörden, Waffen- oder Munitionsherstellern
bestimmt sind,

b) vor dem 1. Januar 1891 hergestellt und nicht verändert worden
sind,

c) aa) vorübergehend nach § 32 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes
oder

bb) zur Lagerung in einem verschlossenen Zolllager
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes mitgenommen werden
oder

d) für die in § 1 Abs. 4, auch in Verbindung mit Abs. 5 oder 6, ge-
nannten Behörden in den Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
bracht oder hergestellt und ihnen oder ihren Bediensteten im Rah-
men ihrer dienstlichen Tätigkeit jeweils überlassen werden, so-
weit eine diesem Gesetz entsprechende Beschussprüfung durch
die jeweils zuständige Stelle sichergestellt ist,

4. höchstbeanspruchte Teile von im Fertigungsprozess befindlichen Feu-
erwaffen nach § 3 Abs. 1 sowie vorgearbeitete höchstbeanspruchte
Teile und Laufrohlinge.

(2) Eine Beschusspflicht nach § 3 besteht nicht für Feuerwaffen und
höchstbeanspruchte Teile, die das Beschusszeichen eines Staates tragen,
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112 BeschG – §§ 4–8

mit dem die gegenseitige Anerkennung der Beschusszeichen vereinbart
ist.

(3) weggefallen
(4) weggefallen

§ 6 Prüfzeichen

(1) Feuerwaffen, Böller und deren höchstbeanspruchte Teile sind mit
dem amtlichen Beschusszeichen zu versehen, wenn sie mindestens weiß-
fertig sind und die Beschussprüfung keine Beanstandung ergeben hat.
Andernfalls sind sie mit dem amtlichen Rückgabezeichen zu versehen.
Höchstbeanspruchte Teile, die nicht mehr instand gesetzt werden kön-
nen, sind als unbrauchbar zu kennzeichnen.

(2) In den Fällen des § 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d sind die Gegen-
stände mit einem Prüfzeichen der jeweils zuständigen Stelle zu versehen.

§ 8 Zulassung von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen

(1) Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager bis
12,5 Millimeter Durchmesser und tragbare Geräte nach § 2 Absatz 1
Nummer 2 ohne Patronen- oder Kartuschenlager, die zum
1. Abschießen von Kartuschenmunition,
2. Verschießen von Reiz- oder anderen Wirkstoffen oder
3. Verschießen von pyrotechnischer Munition
bestimmt sind, sowie Zusatzgeräte zu diesen Waffen zum Verschießen
pyrotechnischer Geschosse dürfen nur dann in den Geltungsbereich die-
ses Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie
ihrer Bauart und Bezeichnung nach von der zuständigen Stelle im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes zugelassen sind. Der Zulassung nach Satz 1
steht gleich, wenn sie den Rechtsvorschriften eines anderen Mitglied-
staates entsprechen, die dieser der Europäischen Kommission nach Arti-
kel 4 Absatz 2 der Durchführungsrichtlinie (EU) 2019/69 der Kommis-
sion vom 16. Januar 2019 zur Festlegung technischer Spezifikationen für
Schreckschuss- und Signalwaffen gemäß der Richtlinie 91/477/EWG des
Rates über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen als
Maßnahme zur Umsetzung dieser Durchführungsrichtlinie mitgeteilt
hat.

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn
1. Patronenmunition in den freien Raum abgeschossen werden kann

und die Geschosse mehr als 7,5 Joule (J) erreichen,
2. vorgeladene Geschosse verschossen werden können und ihnen eine

Bewegungsenergie von mehr als 7,5 Joule (J) erteilt wird,
3. der Gaslauf der Waffe einen Innendurchmesser von weniger als 7 Mil-

limeter hat,
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113BeschG – § 8a

4. mit der Waffe nach Umarbeitung mit allgemein gebräuchlichen
Werkzeugen die in Nummer 1 oder 2 bezeichnete Wirkung erreicht
werden kann,

5. die Waffe oder das Zusatzgerät den technischen Anforderungen an
die Bauart nicht entspricht oder

6. den Anforderungen einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 3 entspre-
chende Patronenmunition nach den Maßtafeln in die Kartuschenlager
geladen und darin abgefeuert werden kann.

(3) Hat die Schusswaffe ein Patronen- oder Kartuschenlager mit ei-
nem Durchmesser kleiner als 6 Millimeter und einer Länge kleiner als
7 Millimeter, so ist die Zulassung der Bauart ferner zu versagen, wenn
die Bauart nicht haltbar, nicht funktionssicher oder nicht maßhaltig ist.
Das Gleiche gilt für höchstbeanspruchte Teile von Handfeuerwaffen
nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3, die zum einmaligen Gebrauch be-
stimmt sind.

§ 8a Prüfung und Zulassung von unbrauchbar gemachten
Schusswaffen; Verordnungsermächtigung

(1) Wer eine Schusswaffe unbrauchbar gemacht hat, muss diese der
zuständigen Behörde binnen zwei Wochen zur Einzelzulassung vorlegen.
Dabei ist die Dokumentation der Unbrauchbarmachung nach dem Waf-
fengesetz oder nach einer auf Grund des Waffengesetzes erlassenen Ver-
ordnung beizufügen.

(2) Die zuständige Behörde prüft die Einhaltung der Anforderungen
nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1.4 des Waffenge-
setzes. Sie kennzeichnet die unbrauchbar gemachte Waffe und ihre we-
sentlichen Teile. Darüber hinaus stellt sie dem Besitzer eine Deaktivie-
rungsbescheinigung in deutscher und englischer Sprache aus.

(3) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Durchführungsre-
gelungen zu den Maßgaben des Anhangs I Tabelle I bis III der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/2403 der Kommission vom 15. 12. 2015 zur
Festlegung gemeinsamer Leitlinien über Deaktivierungsstandards und
-techniken, die gewährleisten, dass Feuerwaffen bei der Deaktivierung
endgültig unbrauchbar gemacht werden (ABl. L 333 vom 19. 12. 2015,
S. 62), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2018/337
(ABl. L 65 vom 8. 3. 2018, S. 1) geändert worden ist, zu treffen sowie
Einzelheiten zur Kennzeichnung der unbrauchbar gemachten Schuss-
waffe und ihrer wesentlichen Teile und zur Deaktivierungsbescheini-
gung zu regeln.
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114 BeschG – § 9

§ 9 Anzeige, Prüfung, Zulassung von sonstigen Waffen und
Kartuschenmunition mit Reizstoffen

(1) Wer Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1
Nummer 1.5.1 des Waffengesetzes eines bestimmten Modells gewerbsmä-
ßig erstmals herstellen oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
bringen will, hat dies der zuständigen Stelle zwei Monate vorher schrift-
lich anzuzeigen und den Gegenstand zur Prüfung und Zulassung einzu-
reichen. Soweit es sich nicht um Einzelstücke handelt, ist der Stelle ein
Muster und eine Abbildung, eine Beschreibung der Handhabung und der
Konstruktion sowie der verwendeten Stoffe oder der zur Änderung nach
Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.5 zum Waffengesetz benutz-
ten Werkstoffe unter Angabe der Arbeitstechnik in deutscher Sprache
zu überlassen. Die Stelle unterrichtet die Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt schriftlich oder elektronisch vom Ergebnis der Prüfung.

(2) Wer
1. Schusswaffen, die weder einer Prüfung nach § 3 noch einer Bauartzu-

lassung nach § 7 noch der Prüfung und Zulassung nach Absatz 1 un-
terliegen,

2. Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.2.1
und 2.2.1 zum Waffengesetz,

3. Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.2.2
zum Waffengesetz oder

4. Kartuschenmunition mit Reizstoffen
eines bestimmten Modells gewerbsmäßig erstmals herstellen oder in den
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringen will, hat dies der zuständi-
gen Stelle zwei Monate vorher schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige sind
beizufügen ein Muster, eine Beschreibung der Handhabung und der
Konstruktion. Die verwendeten Inhaltsstoffe sind zu benennen.

(3) Der Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ist darüber hinaus
eine Erklärung des Herstellers oder seines Bevollmächtigten in der Euro-
päischen Union beizufügen,
1. ob und wie der Anwender die Leistung der Waffe verändern kann,
2. dass es sich im Falle des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 um einen Ge-

genstand handelt, bei dessen Verwendung keine Gefahren für das Le-
ben zu erwarten sind.

(4) Die zuständige Stelle kann für Gegenstände nach Anlage 1 Ab-
schnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.2.1, 1.2.2 und 2.2.1 zum Waffengesetz,
für die in § 14 Abs. 4 und 6 bezeichneten Gegenstände sowie für Ge-
schosse, Kartuschenmunition, Stoffe und sonstige Gegenstände mit
Reizstoffen die erforderlichen Maßnahmen anordnen, um sicherzustel-
len, dass diese Gegenstände nicht abweichend von dem geprüften Muster
oder entgegen den festgelegten Anforderungen vertrieben oder anderen
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115BeschG – § 20

überlassen werden. Sie kann die nach Absatz 3 gemachten Angaben prü-
fen oder mit der Prüfung oder Teilprüfung andere Fachinstitute beauf-
tragen.

(5) Werden die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Geräte durch
eine staatliche Stelle ihrer Bauart nach zugelassen und umfasst die Bau-
artzulassung die vorgeschriebenen Prüfungen, tritt die Bauartzulassung
an Stelle dieser Prüfungen.

§ 20 Zuständigkeiten

(1) Die Landesregierungen oder die von ihnen durch Rechtsverord-
nung bestimmten Stellen können durch Rechtsverordnung die für die
Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden bestimmen, soweit
nicht Bundesbehörden zuständig sind.

(2) Zuständig für die Beschussprüfung, die Zulassung von Munition,
für Kontrollen, Anordnungen und Untersagungen für Munition ist jede
Behörde nach Absatz 1, bei der ein Gegenstand zur Beschussprüfung
vorgelegt wird oder bei der eine Zulassung oder Kontrolle beantragt
wird. Die periodische Kontrolle der Munition ist bei der Behörde zu be-
antragen, welche die Zulassung erteilt hat.

(2a) Zuständig für die Prüfung und Zulassung nach § 8a ist jede Be-
hörde nach Absatz 1, bei der eine unbrauchbar gemachte Schusswaffe
vorgelegt wird.

(3) Zuständig für die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Prü-
fung der in § 9 Abs. 4 bezeichneten Schusswaffen und technischen Ge-
genstände ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt; ihr gegenüber
sind auch die Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Für die Prüfung und
Zulassung der in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition sowie der
in § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz bezeichneten hülsenlosen Muni-
tion ohne Geschoss ist die Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung zuständig.

(4) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt führt eine Liste der
Prüfungen und Zulassungen, die folgende Angaben enthalten soll:
1. die Bezeichnung des Prüfgegenstandes,
2. die Art der Prüfung,
3. das vergebene Prüf- oder Zulassungszeichen und
4. die prüfende oder zulassende Stelle.
Soweit andere Stellen als die Physikalisch-Technische Bundesanstalt für
die Prüfung oder Zulassung nach den §§ 7 bis 11 zuständig sind, haben
diese die hierfür erforderlichen Meldungen über die durchgeführten Prü-
fungen und Zulassungen an die Physikalisch-Technische Bundesanstalt
zu machen. Die Liste ist bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
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116 BeschG – §§ 20, 21

während der Dienststunden auszulegen. Auf Verlangen eines Dritten ist
diesem gegen Kostenerstattung eine Abschrift oder Vervielfältigung zu
überlassen.

§ 21 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, oder

Abs. 2 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 14 Abs. 1 Nr. 5, einen dort genannten Gegenstand nicht
oder nicht rechtzeitig durch Beschuss amtlich prüfen lässt,

2. entgegen § 7 Abs.1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder § 8
Abs. 1, jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach
§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, oder entgegen § 10 Abs. 1 einen dort ge-
nannten Gegenstand in den Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
bringt oder gewerbsmäßig herstellt,

2a. entgegen § 8a Absatz 1 Satz 1 eine unbrauchbar gemachte Schuss-
waffe nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

3. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine Anzeige nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise
oder nicht rechtzeitig erstattet,

4. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 Verwendungshinweise nicht oder nicht
richtig anbringt,

5. entgegen § 11 Abs. 1 die dort genannte Munition anderen überlässt
oder gewerbsmäßig vertreibt,

6. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 einen dort genannten Gegenstand oder
einen Einstecklauf anderen überlässt oder entgegen § 12 Abs. 2 ei-
nen dort genannten Gegenstand gewerbsmäßig anderen überlässt,

7. entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,

8. entgegen § 17 Abs. 2 Satz 3 eine dort genannte Maßnahme nicht dul-
det, eine dort genannte Person nicht unterstützt oder eine Ge-
schäftsunterlage nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Abs. 3 zuwiderhandelt,
10. einer vollziehbaren Auflage nach § 18 Abs. 1 zuwiderhandelt, wenn

diese nicht bereits nach einer anderen Vorschrift bewehrt ist, oder
11. einer Rechtsverordnung nach

a) § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder 5 Buchstabe a, b, d, f oder g oder
b) § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Buchstabe c
oder einer auf Grund einer Rechtsverordnung erlassenen vollziehba-
ren Anordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für ei-
nen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

Jobname: Z00008 0001 24-06-20 11:50:50 PGPL: Dynamically-Created
0006_7144-2_01_a.xml / FMTS: 2017-06-06

109-226 OUTPUT (224)
116



117BeschG – § 22

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3,
4, 7, 8, 9 oder 11 Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend
Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend
Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist die nach § 48 Abs. 1 des Waffengesetzes
zuständige Behörde.

§ 22 Übergangsvorschriften

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Zulassung im Sinne
der §§ 7 bis 11 gilt im bisherigen Umfang als Zulassung nach diesem
Gesetz.

(2) Ein vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteiltes oder anerkanntes
Prüfzeichen gilt als Prüfzeichen im Sinne dieses Gesetzes.

(3) Munition, die der Anlage III zur Dritten Verordnung zum Waffen-
gesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBl. 1 S. 3770) entspricht und die ihrer
Art nach am 1. Januar 1981 im Geltungsbereich des Gesetzes hergestellt
oder vertrieben wurde, darf ohne Zulassung seit dem 1. Januar 1984
nicht mehr vertrieben und anderen überlassen werden. Munition nach
Satz 1, die sich am 1. Januar 1981 im Geltungsbereich des Gesetzes be-
reits im Handel befand, darf seit dem 1. Januar 1986 nicht mehr vertrie-
ben und anderen überlassen werden. Auf der bezeichneten Munition und
ihrer Verpackung darf das auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 14
Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Buchstabe a vorgeschriebene Zulassungszeichen nicht
angebracht werden.

(4) § 8 Abs. 1 findet auf Zusatzgeräte zu diesen Waffen zum Verschie-
ßen pyrotechnischer Geschosse nach dem 30. Juni 2004 Anwendung.

(5) Der Umgang mit im Verkehr befindlichen Gegenständen, die
durch dieses Gesetz erstmals eine Prüfpflicht unterworfen werden, ist
längstens bis zum 31. Dezember 2003 ohne das vorgeschriebene Prüfzei-
chen zulässig.

(6) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung zu diesem Gesetz findet
die Dritte Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. September 1991 (BGBl. I S. 1872), zuletzt geändert durch
die Verordnung vom 10. Januar 2000 (BGBl. I S. 38), sinngemäß Anwen-
dung.

(7) weggefallen
(8) Prüfungsverfahren, die auf der Grundlage des § 9 Absatz 1 Satz 1

Nummer 2 oder Absatz 5 in der Fassung dieses Gesetzes vom 11. Oktober
2002 (BGBl. I S. 3970) eingeleitet worden sind, sind nach Maßgabe dieses
Gesetzes abzuschließen oder in Prüfungsverfahren nach diesem Gesetz
zu überführen.

(9) weggefallen
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